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Da in einer Vereinheitlichung der Bau-
begriffe und Messweisen ein erhebliches 
Sparpotenzial schlummert, fordert die 
davon am nachhaltigsten betroffene Bau-
wirtschaft durch ihre Dachorganisation 
bauenschweiz, dass die Kantone endlich 
ihre unnötig divergierenden Regelungen 
harmonisieren. Die nun bereits seit län-
gerem erfolglos diskutierte Situation wird 

nicht weiter akzeptiert. In einer von den 
 Delegierten der 60 Mitgliedsverbände von 
bauenschweiz unter Leitung von Präsi -
dent und Nationalrat Robert Keller ver-
abschiedeten Resolution werden die 
 Kantone  aufgefordert, so schnell wie 
 möglich der  Interkantonalen Vereinbarung 
über die  Harmonisierung der Baubegriffe 
(IVHB) beizutreten, mit der 30 Baubegriffe 

und Messweisen vereinheitlicht werden 
sollen. 

In seiner  Begrüssungsansprache vor 
dem Grossaufmarsch von rund 140 Dele-
gierten und Gästen wies Präsident Keller 
darauf hin, dass die Schweiz von einer sta-
bilen Binnennachfrage profitiere. In dieser 
positiven Entwicklung spielt die Bauwirt-
schaft weiterhin eine zentrale Rolle. 2007 

Herbst-Plenarversammlung von bauenschweiz beschliesst Resolution 
zur Baurechtsharmonisierung

Politische Rahmenbedingungen und Energieoptimierung im Fokus
Mit den Schwerpunkten Harmonisierung des formellen Baurechts und einer Resolution dazu sowie den Bestrebungen zu einem 

neuen Bundesgesetz über die Raumentwicklung und zu einem CO2-optimierten Bauen war die Herbst-Plenarversammlung 
von bauenschweiz reich befrachtet. Den Höhepunkt bildete das Gastreferat von Bundesrat Moritz Leuenberger, Vorsteher des 

Eidg. Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK).

Infrastrukturfonds für die Verbesserung des Strassen- und Schienennetzes

Auf Anfang 2008 tritt das Gesetz über den Infrastrukturfonds in Kraft, durch den in den kommenden 20 Jahren 
insgesamt 20,8 Mrd. Fr. zur Verfügung stehen. Für die Finanzierung dieses Fonds sind keine neuen Steuern 
notwendig; er wird mit zweckgebundenen Geldern aus der Mineralölsteuer und der  Autobahnvignette gespeist. 
Diese Mittel werden eingesetzt für die Fertigstellung des Nationalstrassennetzes, für die Beseitigung von 
chronischen Autobahn-Engpässen sowie als Bundesbeiträge an Infra strukturen für den privaten und öffentlichen 
Agglomerationsverkehr, ferner für die Substanzerhaltung von Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen. Q
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konnten im Hoch- und Wirtschaftsbau 
immer noch steigende Umsätze getätigt 
werden. Der Tiefbau ist und bleibt weiter-
hin stark abhängig von einzelnen Gross-
projekten und den öffentlichen Finanzen. 

Der bauenschweiz-Präsident ging weiter 
auf die aktuelle Situation der Baubetriebe 
ein. Eine Einschätzung der betriebswirt-
schaftlichen Kerngrössen Umsatz, Auf-
tragslage und Marge fiel bei den Mitglied-
firmen im Sommer 2007 entsprechend der 
günstigen Wirtschaftslage mehrheitlich po-
sitiv aus, wenngleich er auch feststellen 
muss, dass das positive wirtschaftliche 
Umfeld offensichtlich auch dieses Jahr 
nicht zwingend in Marge umgesetzt  werden 
konnte. «Die Strukturkrise in der Bauwirt-
schaft ist bei weitem noch nicht ausgestan-
den, und die unbefriedigende Margen-
einschätzung stimmt mich denn auch 
entsprechend nachdenklich», betonte 
 Keller weiter.

Grösster Bauherr und Auftraggeber 
für die Bauwirtschaft
In seiner Einführung ins Gastreferat von 
Bundesrat Leuenberger erinnerte der 
 bauenschweiz-Präsident an die Verlage-
rungspolitik im Verkehr und die durch die 
LSVA-mitfinanzierten Neat-Transitachsen.

«bauenschweiz und das Uvek sind zwar 
nicht vom gleichen Holz geschnitzt, aber 
vom gleichen Geist getragen», meinte der 
Uvek-Vorsteher einleitend. Seinen Auftritt 
vor den Delegierten von bauenschweiz be-
nutzte Leuenberger für die Präsentation 
seiner Idee für eine ̃ nderung des Beschaf-
fungsgesetzes. Nach den bei der Neat ge-
machten schlechten Erfahrungen will er in 
einer Blitzaktion eine Beschleunigung des 

Beschwerdeverfahrens erwirken, indem 
die aufschiebende Wirkung hinfällig und 
das Verfahren über Schadenersatzansprü-
che abgewickelt würde. Diese Idee, die 
nicht auf die sich in der politischen Diskus-
sion befindliche umfassende Revision des 
Beschaffungsrechts wartet, wurde von den 
Medien mit Interesse aufgenommen, am 
Abend in der Tagesschau ausgestrahlt und 
anderntags in den Printmedien verbreitet. 

In seinem «Aktuellen Baurapport» äus-
serte sich der Uvek-Vorsteher zu den drei 
schwergewichtigen Themenkreise Gebäu-
desanierungen, Finanzierungsmechanis-
men und Verfahrensfragen. Leuenberger 
verglich das Uvek mit einer einzigen rie-
sigen Baustelle, für die folgende wichtige 
Aufgaben anstehen: Gesetzesvorlagen zu 
Bauprojekten, Controlling zur Neat, Bau-
programme für das Nationalstrassennetz, 
Finanzierungsinstrumente, Verfahrensbe-
stimmungen zur Koordination und Verein-
fachung von Entscheidverfahren. 

Bauwerk Schweiz hat Sanierungsbedarf 
Die erneuerbaren Energien und die Ener-
gieeffizienz wurden schon bisher gefördert 
und auch schon Resultate erreicht. Doch 
reicht das angewandte Prinzip der Freiwillig-
keit noch nicht. «Diesbezüglich teile ich die 
Analyse von bauenschweiz, dass der CO2-
Ausstoss beim Betrieb von Gebäuden viel zu 
hoch ist», meinte Leuenberger und begrüss-
te auch die Vision, die Gebäude über einen 
sehr langen Lebenszyklus zu beurteilen.    

«Mit einer umfassenden CO2-Abgabe mit 
Teilzweckbindung können wir die Gebäude 
in der Schweiz energietechnisch sanieren, 
das reduziert den Schadstoffausstoss und 
hilft gleichzeitig, Energieengpässe zu ver-
meiden». Die wirtschaftspolitische Not-

wendigkeit zeigt sich darin, dass durch die 
mit Gebäudesanierungen verbundenen Inno-
vationen die KMU konkurrenzfähig werden.

«Für die Wirtschaft stellen die Ausfüh-
rung von energetischen Sanierungen und 
von energieoptimierten Neubauten einen 
interessanten Markt dar», meinte Bundes-
rat Leuenberger und wies weiter auf den 
Aktionsplan Energieeffizienz hin. Dessen 
wichtigste Massnahmen sind die CO2-Ab-
gabe mit Teilzweckbindung auf Brenn- und 
Treibstoffen, das nationale Gebäudesanie-
rungsprogramm 2010�2020, verbindliche 
Minimalstandards wie Minergie, Abbau von 
rechtlichen Hemmnissen sowie Steuer-
abbau für energieeffizientes Bauen als 
eines der wirksamsten Instrumente für 
 Innovationen.

Der zweite Aktionsplan hat zum Ziel, bis 
2020 den Anteil erneuerbarer Energien am 
Gesamtenergieverbrauch von heute 16 % 
auf 24% zu steigern. Wichtigste Instru-
mente dafür sind gemäss Leuenberger die 
Fördermittel zur Umrüstung von Heizungen 
und Warmwasseraufbereitungsanlagen.       

Langfristige Finanzierung von Strassen- 
und Bahninfrastrukturen
In seinen weiteren Ausführungen machte 
sich Bundesrat Leuenberger Gedanken 
zum Sparen. Dazu definierte er als Ziel für 

In seinem aktuellen Bau-
rapport vor den Dele-
gierten von bauenschweiz 
streifte Bundesrat 
Moritz Leuenberger 
einige bau- und energie-
relevante Schwerpunkte 
aus seinem breitge-
fächerten Departement. 

Die sehr gut besuchte 
Herbst-Plenar-
versammlung von 
bauenschweiz 
behandelte eine Vielfalt 
von Themen mit 
politischen Rahmen-
bedingungen 
und energetischen 
Schwerpunkten.
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unsere Generation, den Nachkommen nicht 
eine verlotterte Infrastruktur zu hinterlas-
sen, was unweigerlich zu Schulden bzw. 
verspäteten Neuinvestitionen führen müsste. 

Dank dem FinöV- und dem Infrastruktur-
fonds könne in diesem Bereich heute ver-
lässlich geplant werden und es würden 
klare Verhältnisse geschaffen, meinte Bun-
desrat Leuenberger und betonte: «Bauen 
ermöglich generell Mobilität auf Strasse 
und Schiene, Wohnen und Arbeiten in Ge-
bäuden sowie Infrastrukturen.» Langfristig 
wird es aber Zeit, Finanzierungsmechanis-
men anzudenken, wenn es zu einem Ver-
siegen des Investitionsflusses kommt. 

Verfahrensbeschleunigung 
ist eine Notwendigkeit
Leuenberger sprach sich an der Plenar-
versammlung von bauenschweiz für eine 
Beschleunigung der Baubewilligungsver-
fahren aus. Ebenfalls erwähnte er die 
27 verschiedenen Vergaberechte für die 
Aufträge in der Baubranche und räumte 
ein, dass diese Situation völlig unbefrie-
digend sei. Optimierungsbedarf besteht 
seiner Meinung nach auch beim Verbands-
beschwerderecht.

Leuenberger freute sich über die von 
bauenschweiz unternommene Initiative mit 
der von der Plenarversammlung verab-
schiedeten Resolution zur Baurechtshar-
monisierung. Auch für den Uvek-Vorsteher 
ist es dringend notwendig, dass diesbe-
züglich Massnahmen ergriffen werden und 
dass insbesondere die Kantone endlich 
eine Einigung über die anzuwendenden 
Baubegriffe erzielen. 

Weiter erinnerte Leuenberger, dass die 
Revision des Bundesgesetzes über das 
Beschaffungswesen im Gang ist, macht 
aber darauf aufmerksam, dass Widerstand 
der Kantone gegen eine Teilharmonisie-
rung vorhanden ist. Ein Knackpunkt sei 
jener der aufschiebenden Wirkung. Da-
durch entständen weitere Verzögerungen 
und ein Inkrafttreten sei nicht vor 2012 
denkbar, betonte der Uvek-Vorsteher.

Zu einem Gesetz über die 
Raumentwicklung
Die Raumplanung und der Städtebau 
 werden in der Praxis zunehmend durch 
eine neue «Projektkultur» geprägt, wie  Prof. 
Pierre-Alain Rumley, Direktor des Bundes-

amtes für Raumentwicklung ARE, in sei-
nem Referat ausführte. Das Raumpla-
nungsgesetz soll revidiert werden und neu 
Bundesgesetz über die Raumentwicklung 
heissen. Es soll der neuen Realität einer 
 urbanen und metropolitanen Schweiz 
Rechnung tragen. Als Beispiele erwähnte 
der Direktor des ARE die «Projets urbains», 
das Tourismusvorhaben von Andermatt, 
die Glatttalbahn sowie die Agglomerations-
programme, die gegenwärtig ausgear bei-
tet werden.

Das neue Gesetz sollte deshalb die 
 Agglomerationspolitik einbeziehen und 
 Bestimmungen zur Förderung der kantons- 
und grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit beinhalten. Hierzu erwähnte Rumley 
das von der Schweizerischen Kommission 

Die heutige Bundesverfassung respek-
tiert die traditionelle Kompetenzverteilung 
im Bauwesen und überlässt die Regelung 
des Bauens und der Raumplanung weiter-
hin zum grössten Teil den Kantonen. Dies 
wird im Grundsatz nicht bestritten. Die 
Schweiz ist kleinräumig strukturiert, und 
die Kantone unterscheiden sich topogra-
phisch sowie in ihren Besiedlungsformen 
und Baustilen voneinander. Dies spricht 
an sich für föderalistische Lösungen. 

Die heutige Regelvielfalt der kantonalen 
und kommunalen Gesetzgebungen und 
Vollzugsvorschriften im Bereich der Bau-
vorschriften führt indessen dazu, dass 
sich Investoren aus anderen Kantonen 
oder aus dem Ausland unter Umständen 
mit grossem Aufwand in die jeweils 
geltende Rechtslage einarbeiten müssen. 
Auch Planungs- und Baubetriebe sind 
gezwungen, sich mit unverhältnismässig 
vielen Vorschriften und Bestimmungen 
auseinanderzusetzen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Kompetenzverteilung drängt sich daher 
zumindest eine Harmonisierung des 
formellen  Baurechts auf, also jener 
Baurechtsnormen, die Begriffe und Mess-
weisen zum Gegenstand haben (Grenz-
abstände, Baumassenziffern, Geschoss-
flächenziffern usw.). Laufende Bemühungen 
und Initiativen sind wirksam voranzu-
treiben. Die schweizerische Bauwirtschaft, 

Kantonen gewählte Weg erfolgreich ist. 
Sollte die interkantonale Regelung nicht 
umfassend oder nicht schnell genug 
realisiert werden, müsste der Bundes-
gesetzgeber tätig werden. 

�  bauenschweiz  unterstützt daher die 
Parlamentarische Initiative «Begriffe 
und Messweisen in Bau- und Nut-
zungsvorschriften. Harmonisierung» 
von Nationalrat Philipp Müller, wonach 
der Bund Vorschriften erlässt (gesetz-
liche Massnahmen und soweit erfor-
derlich verfassungsrechtliche Anpas-
sungen), um Begriffe sowie Messweisen 
in Bau- und Nutzungsvorschriften � 
formell  � zu vereinheitlichen. Diese In-
itiative erachtet die Bestrebungen der 
Kantone nach einer interkantonalen 
Vereinbarung (Konkordat) über die Ver-
einheitlichung der Baubegriffe und 
Messweisen als prioritär, zeigt aber bei 
Misslingen eine Alternative auf. 

�  bauenschweiz  fordert die ständerät-
liche Kommission für Umwelt, Raum-
planung und Energie (UREK) auf, die-
ser Initiative als Zweitkommission (nach 
der UREK des Nationalrates) bei nächs-
ter Gelegenheit Folge zu geben, damit 
bei Bedarf die Arbeiten auf Bundese-
bene verzugslos aufgenommen wer-
den können. 

die unter einem enormen Wettbewerbs-
druck steht und von der preisgünstige 
Leistungen erwartet werden, ist nicht 
mehr bereit, die bestehende Situation 
weiterhin zu akzeptieren, zumal das 
Thema Harmonisierung schon seit den 
90er Jahren auf der Tagesordnung des 
eidgenössischen Parlaments steht. 

�  bauenschweiz  fordert die Kantone 
auf, der mit Unterstützung des Bundes 
und auf der Grundlage der SIA-Nor-
men für die Raumplanung erarbeiteten 
Interkantonalen Vereinbarung über die 
Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB), 
mit der 30 Baubegriffe und Mess-
weisen vereinheitlicht werden sollen, so 
schnell wie möglich beizutreten.

�  bauenschweiz  erwartet von den Kan-
tonen, dass sie die Baubegriffe der 
IVHB zügig ins kantonale und kommu-
nale Recht übertragen und dass sie 
sich schon jetzt mit der Weiterentwick-
lung des Konkordats, zum Beispiel mit 
Bezug auf die Vereinheitlichung von 
Begriffen des Planungsrechts oder 
einer Harmonisierung im Bereich der 
Verfahren, auseinandersetzen. 

�  bauenschweiz  unterstreicht, dass eine 
Bundeslösung nur zu vermeiden sein 
wird, wenn und solange der von den 

Resolution zu formellen Baurechtsharmonisierung

Das neue Raument-
wicklungsgesetz wurde 
von Pierre-Alain 
Rumley, Direktor des 
Bundesamts für 
Raumentwicklung ARE, 
vorgestellt.
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für Immobilienfragen SKI ausgearbeitete 
Strategiepapier in Sachen Raumplanung. 
Diese Organisation von zwanzig Wirt-
schafts- und Immobilienverbänden, darun-
ter auch wichtige Mitglieder von bauen-
schweiz, hat es unternommen, die 
wichtigsten Herausforderungen in der 
Raumordnungspolitik zu analysieren, zu 
bewerten und Lösungen aufzuzeigen. 

Im Weiteren geht es nach den Worten 
des ARE-Direktors darum, die «Siedlungs-
entwicklung nach innen» klar als prioritär 
zu definieren und die Bemessung der 
 Bauzonengrösse und die Überprüfung der 
«nicht angemessenen» Zonen genauer zu 
regeln. Angestrebt wird, dass boden -
po litische Massnahmen die «Hortung» des 
legalisierten Baulandes verhindern sollen.

Ein weiteres Ziel des Gesetzes besteht 
laut den Ausführungen von Rumley darin, 
neue Regeln für die Bauten ausserhalb der 
Bauzonen zu definieren. Die auf Bundes-
ebene festzuhaltenden Grundsätze sollten 
ausreichend klar sein, damit die Trennung 
zwischen Bauzonen und Nichtbauzonen 
tatsächlich eingehalten wird. Dabei geht es 
auch darum, die Bedürfnisse der Gesell-
schaft zu berücksichtigen und den Kanto-
nen einen gewissen Handlungsspielraum 
einzuräumen.

Angestrebt wird mit dem neuen Gesetz 
gemäss ARE-Direktor schliesslich, die Ver-
fahren für die Planung und die Erteilung von 
Baubewilligungen zu vereinfachen und zu 
beschleunigen. In diesem Bereich sind die 
Gesetzgebungskompetenzen des Bundes 
jedoch durch das geltende Verfassungs-

recht eingeschränkt, gab der Referent ab-
schliessend zu bedenken.

CO2-optimiertes Bauen als Grundlage 
für die Zukunft
Der Umstand, dass die Schweiz mehr als 
zwei Drittel ihres Energieverbrauchs durch 
fossile Energieträger abdeckt, stellt uns 
nach den Ausführungen von Dr. Peter 
 Richner, Departementsleiter Bau- und In-
genieurwesen der Empa, vor eine doppelte 
Herausforderung. Zum einen wird der mit 
der Verbrennung von Öl, Gas und Kohle 
einhergehende Anstieg der CO2-Konzent-
ration in der Atmosphäre gemäss dem letz-
ten Bericht des Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) zu einem globalen 
Temperaturanstieg mit unabsehbaren Fol-
gen für das Leben auf diesem Planeten 
führen, falls es uns nicht gelingt, den An-
stieg rasch zu bremsen. 

Zudem steigt nach den Ausführungen 
von Richner der weltweite Energiever-
brauch rapide an. Die internationale Ener-
gieagentur IEA geht von einer Verdoppe-
lung bis 2050 aus, und damit steigt auch 
die Nachfrage nach Öl und Gas. Steigende 
Preise und geopolitische Machtkämpfe um 
Lagerstätten und Transportwege sind Vor-
boten des sich abzeichnenden Engpasses. 
Dieser kann laut Richner für ein Land wie 
die Schweiz verheerende wirtschaftliche 
Folgen haben. 

Um diesen mittel- und langfristigen Be-
drohungen begegnen zu können, muss die 
Abhängigkeit von fossilen Energieträgern 
massiv reduziert werden. Dem Baubereich, 
in dem mehr als die Hälfte des schweize-
rischen Verbrauchs an Öl und Gas für Er-
stellung, Betrieb, Unterhalt und Sanierung 
anfällt, kommt dabei eine zentrale Rolle zu. 
Die Plattform Zukunft Bau hat daher ein 
Strategiepapier unter dem Titel «Heute ein 
Schritt voraus: CO2-optimiertes Bauen als 
Grundlage für die Zukunft» erarbeitet, das 
von prominenten Vertreterinnen und Ver-
tretern aus Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft mitgetragen wird.

Gemäss dem ist für die Umsetzung des 
CO2-optimierten Bauens bis 2015 bei allen 
Neubauten und bei energetischen Sanie-
rungen für Heizen und Kühlen wenn immer 
möglich auf die Verwendung von fossilen 
Energieträgern zu verzichten. Zudem wer-
den bis in acht Jahren alle Neubauten und 
energetischen Sanierungen einer gesamt-
heitlichen Betrachtung unterworfen, d. h., 
dass Themen wie nachhaltige Architektur 
und Mobilität, die Einbindung in die städte-
bauliche Situation, die Verwendung von 
Baumaterialien und Ressourcen so opti-
miert werden, dass der CO2-Ausstoss 
 minimalisiert wird.

Dazu hob der EMPA-Departementsleiter 
hervor, dass die nachhaltige Erneuerung 
der Bausubstanz aus seiner Sicht nicht 
Verzicht bedeutet, sondern die ange-
strebten Lösungen einen erhöhten Komfort 
generieren. Ausserdem fördert die Ent-
wicklung Richtung nachhaltiger Bauten 
den Standort Schweiz, erhöht die Export-
fähigkeit und schafft Arbeitsplätze. Durch 
einen umfassenden Aktionsplan, welcher 
Forschung und Entwicklung, Lehre, ener-
giepolitische Rahmenbedingungen, Nor-
mierungen und Vorschriften sowie die 
 Finanzierung beinhaltet, wird es möglich 
sein, das Bauwerk Schweiz einen entschei-
denden Schritt Richtung Nachhaltigkeit 
voranzubringen, betonte Richner weiter.

Baurechtsharmonisierung vor 
den Medien
Um die Anliegen von Bauwirtschaft und 
Baupraxis zur Vereinheitlichung der Bau-
begriffe und der Messweisen in eine breite 
Öffentlichkeit zu tragen, hat bauenschweiz 
vorgängig der Herbst-Plenarversammlung 
zu einer Medienkonferenz geladen. Den 
recht zahlreich erschienenen Vertretern 
von Printmedien sowie von Radiostationen 
wurden aus berufenem Munde die in der 
Resolution von bauenschweiz zur formellen 
Baurechtsharmonisierung enthaltene Fak-
ten dargelegt.

Nach den einführenden Worten von 
 Präsident Keller sollen mit der angestrebten 
Interkantonalen Vereinbarung über die 
 Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) 30 
Baubegriffe und Messweisen vereinheit-
licht werden. Weiter wies er darauf hin, 
dass bauenschweiz die diesbezüglich 
 Parlamentarische Initiative von Nationalrat 
Philipp Müller unterstützt. Diese ist von 120 
Parlamentariern mitunterzeichnet worden 
und soll für den Fall eines Misslingens des 
Konkordats den eidgenössischen Gesetz-
geber auf den Plan rufen.

Regelungsvielfalt führt zu innerstaat-
lichem Rechtswirrwar
Für den Aargauer Nationalrat und General-
bauunternehmer Philipp Müller behindert 
und verteuert die weltweit einmalige Viel-

Der Gastreferent an der 
Herbst-Plenarversamm-
lung von bauenschweiz, 
Bundesrat Moritz 
Leuenberger, Vorsteher 
des Uvek, flankiert 
vom zurücktretenden 
Ständerat Hans 
Hoffmann (rechts) und 
Präsident Robert Keller.

Aufgaben und Chancen 
der Bauwirtschaft 
für ein CO2-optimiertes 
Bauen zeigte 
Peter Richner, Leiter 
Departement Bau- 
und Ingenieurwesen 
der Empa, auf.
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Neuwahl in den bauenschweiz-
Vorstand

Im Rahmen der kurzen statutarischen 
Geschäfte der Herbst-Plenarversammlung 
war eine Ersatzwahl in den Vorstand von 
bauenschweiz vorzunehmen. Nach dem 
Rücktritt von Fritz Haldimann, welche die 
SBI-Gruppe der Schweizerischen Bauin-
dustrie � und die Allianz der Bauindustrie-
organisationen vertrat, wurde mit Ak -
kla mation Dr. Arthur Wettstein, Präsident 
des Verbandes Schweizerischer General-
unternehmer VSGU, als Vertreter der Allianz 
in den Vorstand von bauenschweiz gewählt. 
Das scheidende Vorstandsmitglied durfte 
den Dank von Präsident Keller für seine 
langjährige Tätigkeit als erfahrener Bau-
stellenpraktiker, aus der stets sein Sinn fürs 
Machbare, hervortrat, entgegennehmen. 
Als neues Vorstandmitglied bringt Wettstein 
seine langjährigen Erfahrungen in Manage-
mentfunktionen und als Konzernleitungs-
mitglied für bauenschweiz ein. Nach Stu dien 
an der ETH Zürich als Maschineningenieur 
mit Zusatzausbildung in Betriebswissen-
schaften BWI ist Wettstein seit 1999 als 
CEO der Karl Steiner-Gruppe tätig.     CM

und Messweisen anzu gehen, wobei der 
Ball auf dem Feld der Kantone liegt.

Harmonisierung im Beschaffungsrecht 
trägt zur Rechtssicherheit bei
Der Unsinn unnötig divergierender Re-
gelungen zwischen Bund und Kantonen 
sowie den Kantonen untereinander im 
Bereich öffentliches Beschaffungswesen 
wurde von StØphane de Montmollin ein-
drücklich aufgezeigt. Als Architekt, Vertreter 
der Planer und Mitglied der Kerngruppe 
«öffentliches Beschaffungswesen» von 
bauenschweiz konnte er aus langjähriger 
Erfahrung mit dem Umgang durch ein 
Bundesgesetz, einer Bundesverordnung 
und 26 kantonalen Gesetzen und/oder 
Verordnungen berichten, welche in einer 
vielfältigen und oft gegensätzlichen kanto-
nalen und eidgenössischen Rechtsspre-
chung konkretisiert werden.

Eine einseitig auf den Föderalismus 
 ausgerichtete Haltung bringe den Kanto-
nen im öffentlichen Beschaffungswesen 
keine wirtschaftlichen Vorteile, stellte de 
Montmollin fest. Aber die Anbieter als Part-
ner der Kantone koste sie eine Menge Geld 
und verhindere eine effiziente Marktwirt-
schaft. «Nur eine Vereinheitlichung des 
 Beschaffungsrechts kann offene Märkte, 
Wettbewerb und Transparenz in der Be-
schaffung gewährleisten», meinte de Mont-
mollin an der Medienkonferenz weiter.

falt an baurechtlichen Vorschriften das 
Bauen in der Schweiz massiv. Wie er an der 
Medienkonferenz aus seiner einschlägigen 
Erfahrung mit dem innerstaatlichen Rege-
lungswirrwar schilderte, bezweckt er mit 
seiner im Oktober 2004 eingereichten 
 Parlamentarischen Initiative, dass in der 
Schweiz zumindest die Definition der Bau-
begriffe in den kantonalen Baugesetzen 
und die Messweisen interkantonal formell 
vereinheitlicht � also harmonisiert werden. 
Es soll somit festgelegt werden, wie bei-
spielsweise eine Gebäudehöhe oder Aus-
nutzungsziffer definiert wird. 

Dagegen soll es nach Ansicht von Mül-
ler den Kantonen und Gemeinden erlaubt 
bleiben, die Masse festzuhalten. Auch be-
trifft gemäss der Initiative die Vereinheitli-
chung nicht das materielle Bau- und Raum-
planungsrecht, das somit in der Hoheit der 
Kantone und der Gemeinden bleibt.    

Mit seiner Parlamentarischen Initiative 
will Nationalrat Müller eine Alternative auf-
zeigen, falls die zurzeit laufenden Arbeiten 
für eine Konkordatslösung nicht von Erfolg 
gekrönt sein sollten.

Zum gleichen Schluss kam Gabriel  Bar-
rillier, Generalsekretär der FØdØration gene-
voise des mØtiers du bâtiment und Mitglied 
des Genfer Kantonsparlaments. Er sieht in 
einer formellen Harmonisierung des Bau-
wesens ein wesentliches wirtschaftliches 
Potenzial und eine Verbesserung der Rechts-
sicherheit. Ausdrücklich wies der Genfer 
Kantonsrat darauf hin, dass keine Unifor-
mität in der Architektur und im Bauwesen 
geschaffen werden solle, vielmehr müsse 
eine Harmonisierung und Rationalisierung 
des Bauwesens angestrebt werden.  

Die Baumehrkosten für die Einarbeitung in 
die Gesetzgebung und Praxis eines anderen 
Kantons veranschlagt er auf Grund einer 
Studie für die gesamtschweizerisch tätigen 
Bauunternehmungen auf 5 bis 10 Prozent. 
Die Rationalisierungsverluste durch unter-
schiedliche Baugesetze und  erschwerte 
Standardisierung und Indus trialisierung 
 werden mit 10 bis 15 Prozent angegeben. 
Für Barillier ist es dringend notwendig, zu-
mindest die Harmonisierung der Baubegriffe 

Die Anliegen für eine 
formelle Baurechts-

harmonisierung vermit -
telten an der Medien-

konferenz (vlnr):
StØphane de Montmollin, 

Bund Schweizer 
Architekten, Nationalrat 
Philipp Müller, General-

bauunternehmer,
Robert Keller, Präsident 

bauenschweiz, und 
Gabriel Barrillier, Genfer 

Baumeisterverband.  

In einer Medienkon fe-
renz vor der Plenar-
versammlung wurden 
die Anliegen von 
bauenschweiz für eine 
Harmonisierung des 
formellen Baurechts 
einer breiteren 
Öffentlichkeit bekannt 
gemacht.
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im  Wohnungsbau Ende September von 
2,8 Mrd. Fr. liegt aber immer noch leicht 
über dem Wert des Vorjahres. Dies lässt 
aus Sicht des SBV auf eine weiche Lan-
dung gegen Ende 2008 schliessen. Aus-
serdem ist der hohe Arbeitsvorrat ein Zei-
chen für die gut ausgelasteten Kapazitäten 
im Wohnungsbau.

Die Umsätze im gewerblichen und indus-
triellen Bau unterstreichen die derzeitig 
 allgemein gute Konjunkturlage. In dieser 
Sparte wurden vom Bauhauptgewerbe im 
dritten Quartal 2007 über 800 Mio. Fr. um-
gesetzt � so viel wie seit Anfang der 90er 
Jahre nicht mehr (+9,2% im Vergleich zum 
Vorjahresquartal). Die Auftragseingänge 
glitten in diesem Bereich im Berichtsquar-
tal (im Vergleich zum Vorjahresquartal) um 
9,6% zurück. Mit über 700 Mio. Fr. liegen 
sie jedoch immer noch über dem langjäh-
rigen Durchschnitt. In dieser Sparte dürfte 
nach den Feststellungen des SBV der gute 
Geschäftsgang  im nächsten Halbjahr an-
halten: Der Arbeitsvorrat Ende September 
ist mit knapp 1,3 Mrd. Fr. so hoch wie seit 
mehreren Jahren nicht mehr.

Rückläufiger Tiefbau
Die Umsätze im Tiefbau gingen im dritten 
Quartal um 3,3% auf 2,16 Mrd. Fr. zurück, 
wobei dieser Wert aber immer noch im 
Schnitt der letzten vier Jahre liegt. Diese 
Abnahme ist gemäss SBV insbesondere 
auf die Rückgänge im öffentlichen Tiefbau 
(�4,5%) zurückzuführen. Die gesamt-
schweizerischen Umsätze im Tiefbau 
sind wesentlich von einigen Grossprojek-
ten bestimmt. So ist für den Umsatzrück-
gang nach Ansicht des SBV vor allem die 
relativ geringere Bautätigkeit an der NEAT 
als noch vor zwei bis drei Jahren verant-
wortlich. Zusätzliche kleinere und mittel-
grosse Aufträge (von Gemeinden und 
 Kantonen) vermögen diesen Rückgang 
der totalen Umsätze im Tiefbau nicht 
 kompensieren.

Die Auftragseingänge im öffentlichen 
Tiefbau nahmen laut SBV im dritten Quar-
tal um 4,7% ab. Der Arbeitsvorrat beläuft 
sich aufgrund der hohen Eingänge im ers-
ten Halbjahr 2007 aber immer noch auf 
knapp 6,3 Mrd. (+13,1%). 

Die Anzahl Vollzeitbeschäftigten (Bau-
stellenpersonal und betriebswirtschaft-
liches Personal) im Bauhauptgewerbe be-
trug Ende September 82 200 Personen. 
Das entspricht ebenso wie beim Bau-
stellenpersonal mit 66 700 einer leichten 
Zunahme. 

Ausbaugewerbe
Mit einer leichten Verzögerung zum Bau-
hauptgewerbe hat sich nun auch die Ge-
schäftslage im Ausbaugewerbe  nicht mehr 
weiter verbessert. Gemäss der KOF-Kon-
junkturumfrage wird die Situation hier aller-

dings immer noch positiver eingeschätzt 
als im Gesamtmarkt. Hohe Kapazitätsaus-
lastungen kennzeichnen den Ausbausek-
tor: Sie beträgt in den Bereichen Bauinstal-
lation, Elektro sowie Heizung und Klima 
mehr als 90%. Die Aussichten sind dage-
gen etwas weniger zuversichtlich � und 
zwar bis Ende Jahr als auch bis ins erste 
Quartal 2008. Dabei ist nach den Erwar-
tungen der KOF nicht mit Preiserhöhungen 
zu rechnen, und der Fachkräftemangel 
wird sich weiter akzentuieren.

Fazit und Ausblick
Hochbau-Prognose bis 2013: 
 Betriebsbau als Antreiber
Die Entwicklung der Jahre 2009 bis 2013 
wird zunächst noch durch eine schwache, 
wenn auch insgesamt schon wieder leicht 
aufwärts gerichtete Dynamik der realen 
Wohnbauaufwendungen geprägt. Nach 
der von BAK Basel Economics erarbeite-
ten Hochbauprognose 2007�2013 dürften 
die realen Hochbauaufwendungen im be-
trachteten Zeitraum insgesamt um durch-
schnittlich 0.7 Prozent pro Jahr ansteigen. 

Aufgrund verschiedener Grossprojekte 
im industriell gewerblichen Bau kommt es 
hierbei zwischen den einzelnen Jahren zu 
relativ starken Schwankungen bei den Ent-
wicklungsraten. Insgesamt stellt für die 
BAK-Konjunkturforscher der Betriebsbau 
aber auch mittelfristig die treibende Kraft 
hinter der Entwicklung der Hochbauauf-
wendungen dar. 

Eine überdurchschnittliche Dynamik ist 
mittelfristig auch für die Bauaufwendungen 
bei Bildungsbauten zu erwarten. Demge-
genüber gehören die Zeiten hoher Dyna-
mik im Wohnbaubereich nach Einschät-
zung von BAK der Vergangenheit an. 
Aufgrund der zu erwartenden demogra-
phischen Entwicklungen gilt dies insbeson-

dere für die Neubautätigkeit. Deswegen 
rechnet BAK bei den realen Wohnbauauf-
wendungen über den gesamten mittelfris-
tigen Prognosezeitraum 2009 bis 2013 mit 
vergleichsweise bescheidenen Zuwachs-
raten von durchschnittlich 0.5 Prozent pro 
Jahr.

Aussichten im Bau- 
und Projektierungssektor
Im Bauhauptgewerbe lässt ein Blick auf die 
gemeldeten Bauvorhaben für das vierte 
Quartal 2007 (+10,9%) und die Arbeitsvor-
räte insgesamt (+9,1%) insgesamt erwar-
ten, dass die günstige Baukonjunktur noch 
einige Monate anhalten wird. Nach Fest-
stellungen des SBV dürfte hingegen die 
bisher beobachtete Dynamik des Woh-
nungsbaus nachlassen. Sorgen bereitet 
den Bauunternehmungen nach wie vor die 
Ertragslage: Die volatilen und tendenziell 
steigenden Stahl- und andere Material-
preise sowie die deutlich höheren Energie-
preise, aber auch höhere und neue Ab-
gaben (LSVA und CO2) werden die Bau -
produktion spürbar verteuern.

Wie der SBV weiter feststellt, ist der Kon-
kurrenzkampf unvermindert hart. Die vollen 
Auftragsbücher und ausgelasteten Kapa-
zitäten garantieren noch keinen genü-
genden Ertrag für viele Baufirmen, heisst 
es vom Baumeisterverband.

In den Architektur- und Ingenieurbüros 
bleiben gemäss der KOF-Konjunktur-
umfrage sowohl die kurz- als auch die 
 mittelfristigen Erwartungen hinsichtlich 
des Auftragseingangs optimistisch. Wäh-
rend bis Ende 2007 bereits wieder eine 
 Er höhung der Expansionsgeschwindig-
keit bei den Aufträgen ersichtlich ist, 
hat sich am  verhaltenen Optimismus für 
die  erwartete Geschäftslage im Zeitraum 
bis Ende März 2008 vorerst nichts ver-
ändert. CM

Bauinvestitionen nach Baukategorien

Veränderungen in % 2006 2007 2008 2009 

Wohnen �1,0 �2,0 �3,7 �2,6
Industrie, Gewerbe, Verwaltung 1,0 4,4 4,2 �0,1
Infrastruktur -4,0 6,5 0,9 4,8

Verkehr und Kommunikation -6,9 7,9 0,1 5,3
Übrige Infrastruktur 5,2 2,6 3,2 3,5

Bildung, Forschung, Gesundheit,               
Kultur, Freizeit �4,3 5,8 4,5 3,6

Landwirtschaft �4,8 �2,0 2,5 1,5

Total …1,4 1,4 …0,4 0,2 

2008/09 Prognosen Quelle: KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH
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1  Differenz zwischen den Anteilen positiver und negativer 
Meldungen in %

2  Nominelle Umsätze in CHF, Veränderung in %
zum Vorjahresquartal

3  Nomineller Auftragsbestand in CHF per Ende Quartal, 
Veränderung in % zum Vorjahresquartal
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Baukonjunktur-Barometer Dezember 2007

Laufende bauwirtschaftliche Kennziffern 3. Qu.
2006

4. Qu.
2006

1. Qu.
2007

2. Qu.
2007

3. Qu.
2007

3. Qu.
2006

4. Qu.
2006

1. Qu.
2007

2. Qu.
2007

3. Qu.
2007

Planung (KOF/SIA) Urteil aktuelle Geschäftslage1 Urteil Geschäftslage in 6 Monaten1

Insgesamt

� Architekturbüros

� Ingenieurbüros

37

35

38

35

33

37

40

37

43

48

43

51

0

0

0

5

10

1

12

16

10

11

15

9

6

10

4

0

0

0

Bauhauptgewerbe (SBV) Aktuelle Geschäftslage (Bautätigkeit)2 Auftragsbestand3

Insgesamt

�  Hochbau
Wohnungsbau
Übriger Hochbau (insb. Wb)

� Tiefbau

� Öffentlicher Bau
� Privater Bau

2

5
3

15

� 2

� 5
6

1

2
� 1
21

� 1

� 8
7

15

17
21
18

11

2
23

2

7
1

25

� 3

� 3
5

0

2
� 2

9

� 3

� 3
2

� 6

4
1

27

� 13

� 14
6

� 11

1
� 3
23

� 20

� 21
3

2

� 1
� 2

4

4

� 4
8

9

8
� 3
26

11

10
9

9

4
4
5

13

12
6

Ausbau und Gebäudehülle Urteil aktuelle Geschäftslage1 Reichweite Auftragsbestand in Monaten

1.10.
2006

1.1.
2007

1.4.
2007

1.7.
2007

1.10.
2007

1.10.
2006

1.1.
2007

1.4.
2007

1.7.
2007

1.10.
2007

Boden-, Wand-, Deckenbeläge (ISP)

Sanitärgewerbe (suissetec)

Heizungsgewerbe (suissetec)

Dachdeckergewerbe (SVDW)

Elektroinstallationsgewerbe (VSEI)

Maler- und Gipsergewerbe

15.5

35.0

72.5

64.5

70.5

23.5

75.0

34.0

53.0

44.5

18.0

28.5

19.5

40.0

59.5

40.0

85.5

43.0

53.0

57.0

53.5

39.5

89.0

27.0

56.5

48.0

75.0

70.0

87.0

40.5

3.0

4.5

5.0

3.0

4.0

4.0

4.5

4.5

5.5

3.5

3.5

4.0

3.0

5.0

5.5

3.5

4.0

4.0

3.5

5.0

5.5

4.0

4.0

4.0

3.5

4.5

4.5

4.0

4.5

3.5

Industrie Veränderung Ertragslage1 Reichweite Auftragsbestand in Monaten

Metallbaugewerbe (SMU)

Schreinergewerbe (VSSM)

33.5

� 14.0

47.0

10.5

16.5

9.0

2.5

4.5

28.5

� 13.5

4.0

2.5

4.0

2.5

4.5

3.0

5.0

3.5

5.0

2.5

Produktion und Handel Inlandlieferungen und prozentuale Abweichung vom Vorjahresquartal

Cemsuisse, Verband der Schweiz. Zementindustrie 3. Quartal 2006 4. Quartal 2006 1. Quartal 2007 2. Quartal 2007 3. Quartal 2007

Lieferungen in Tonnen 1�155�953 1�096�763 876�189 1�182�629 1�115�300

Veränderung in % zum Vorjahr �1,5 + 4,8 + 10,7 � 0,4 � 3,5

Quelle: SBV

Kenndaten Bauhauptgewerbe drittes Quartal 2007 
in Mrd. Franken 

2004 2005 2006 2007 % 05/06 % 06/07

Auftragseingang Jan bis Sept. 11.648 12.728 12.706 13.521…0.2% 6.4%

Umsatz (Bautätigkeit)Jan bis Sept. 11.167 11.656 12.142 12.6314.2% 4.0%

Arbeitsvorrat Ende Sept. 10.226 10.614 9.981 10.894…6.0% 9.1%

Investitionen in 
Baubetriebsinventar Jan bis Sept. 0.305 0.278 0.301 0.353 8.4% 17.2%

Vollzeitbeschäftigte Ende Sept. 86•000 83•900 81•400 82•200 …3.0% 1.0%


